
Für Sie ist Klimaschutz 
jetzt noch mehr wert!

Profitieren Sie von unserem Umweltbonus 
für erdgasbetriebene Neufahrzeuge und 
sichern Sie sich Ihre Prämie.

Weiterführende Links:

www.gibgas.de	
www.erdgasfahrzeuge.de

Haben Sie noch Fragen? 

Informieren Sie sich doch ausführlich 
auf www.stadtwerke-giessen.de oder 
bei unseren Energieberatern unter 
Telefon 0641 708-1177.

IHR LEBEN - UNSERE ENERGIE

Umweltbonus - jetzt 
150 € Prämie sichern !

Umweltbonus
Förderprogramm für
erdgasbetriebene Neufahrzeuge

Stadtwerke Gießen AG
Lahnstraße 31
35398 Gießen
Telefon:	0180 22 11 100*
Telefax:	0641 708-3387
info@stadtwerke-giessen.de
www.stadtwerke-giessen.de
(*6 Ct/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk höchstens 42 Ct/Minute)



Jetzt rechnet sich 
Umweltschutz noch mehr
Erdgas ist ein besonders umweltfreundlicher Kraft-
stoff und im Verbrauch deutlich günstiger als Super, 
Benzin oder Diesel. 

Daher schonen Sie mit einem Erdgas-Fahrzeug nicht 
nur das Klima, sondern auch Ihr Konto.

Mit dem neuen Umweltbonus für Erdgas-Neufahr-
zeuge fördern wir Ihr Engagement für den Klima-
schutz. Vom 01.10.2010 bis 31.03.2012 gibt es 
150 EUR Prämie. Also gleich Bonus sichern!

Umweltbonus für Erdgas-Neufahrzeuge

Voraussetzungen

Nachweise

Bonus

•	 Erstzulassung vom 01.10.2010 bis zum 31.03.2012

•	 Der Halter des Erdgasfahrzeuges verpflichtet sich für
	 die Dauer von mindestens einem Jahr einen Werbe-
	 aufkleber („Ich fahre mit Erdgas“ – Abmessungen
	 etwa 15 cm x 5 cm) auf seinem Fahrzeug anzu-	
	 bringen. Der Aufkleber muss gut sichtbar am Heck
	 angebracht werden. Für eventuell durch die An-
	 bringung oder Entfernung des Aufklebers entstehen-
	 de Schäden ist die Haftung der SWG – soweit gesetz-	
	 lich zulässig – ausgeschlossen.

•	 Umgerüstete Fahrzeuge werden nicht gefördert.

•	 Zulassung erfolgt durch Privatpersonen im Gas-
	 Grundversorgungsgebiet der SWG, also in einer der
	 folgenden Kommunen: 35418 Buseck, 35463 Fern-
	 wald, 35390, 35392, 35394, 35396 und 35398 Gie-
	 ßen, 35452 Heuchelheim, 35633 Lahnau, 35440 
	 Linden, 35415 Pohlheim, 35447 Reiskirchen oder
	 35460 Staufenberg.

•	 Außerdem muss das Neufahrzeug auf den Interes-
	 senten zugelassen sein. 

•	 Jedes Fahrzeug wird nur einmal gefördert. Fahr-
	 zeuge, die bereits durch ein anderes Förderpro	
	 gramm gefördert wurden, sind von diesem Förder-
	 programm ausgeschlossen.

•	 Kopie des Fahrzeugbriefes

•	 Kopie des Personalausweises

•	 Ausgefüllte Förderanfrage

einmalig 150,00 EUR

Unsere Förderung
für Erdgas-Neufahrzeuge
Unseren Erdgas-Umweltbonus können Sie in An-
spruch nehmen, wenn Sie sich beim Kfz-Neukauf 
für ein erdgasbetriebenes Fahrzeug entscheiden.

Diesen Bonus bieten wir zusätzlich zu
unserer Förderung für Käufer eines 
Erdgas-Serienfahrzeugs an.


